


SIE SIND BEZIEHER EINER LEISTUNG 
VOM ARBEITSMARKTSERVICE (AMS)?
IN DIESEM FALL BENÖTIGEN WIR:
•  Aktuelle Taggeldbestätigung bzw. Beschei-
	 nigung des Arbeitsmarktservices.
•  Aktuelle Nachweise bezüglich Einkommen 
   	aller im Haushalt lebenden Personen. Hierzu  
	 zählen auch Einkommen aus geringfügigen
   	oder Teilzeitbeschäftigungen sowie Alimente.
•  Kopie Ihres Meldezettels sowie Kopien der
   	Meldezettel aller im Haushalt lebenden 
   	Personen.
•  Bei Mietwohnungen: Aufschlüsselung der 
   	Miete inklusive Betriebskosten im Sinne des 	
	 Mietrechtsgesetzes (MRG) und gegebenen-	
	 falls einen Nachweis über die Mietzinsbeihilfe 	
	 und Wohnbeihilfe.

SIE SIND ZIVILDIENER?
IN DIESEM FALL BENÖTIGEN WIR:
• 	Kopie Ihres Zuweisungsbescheides.
•  Aktuelle Nachweise über die Einkommen
   	aller im Haushalt lebenden Personen. Hierzu
   	zählen auch Einkommen aus geringfügigen
   	oder Teilzeitbeschäftigungen sowie Alimente.
• 	Nachweis über den Bezug von Familienunterhalt.
•  Kopie Ihres Meldezettels sowie Kopien der
   	Meldezettel aller im Haushalt lebenden 
  	Personen.
•  Bei Mietwohnungen: Aufschlüsselung der 
   	Miete inklusive Betriebskosten im Sinne 	
	 des Mietrechtsgesetzes (MRG) und  
	 gegebenenfalls einen Nachweis über die  
	 Mietzinsbeihilfe und Wohnbeihilfe.

SIE SIND LANDWIRT?
IN DIESEM FALL BENÖTIGEN WIR:
•  Kopie des Bezugs der Ausgleichszulage für
   	benachteiligte Gebiete und nationale Beihilfe 	
	 (AMA-Mitteilung).
•  Kopie des Einheitswertbescheides  
	 (gegebenenfalls bei aktiver, übergebener, 	
	 verkaufter bzw. verpachteter Landwirtschaft).
•  Aktuelle Nachweise über die Einkommen
   	aller im Haushalt lebenden Personen. Hierzu
   	zählen auch Einkommen aus geringfügigen
   	oder Teilzeitbeschäftigungen sowie Alimente.
•  Kopie Ihres Meldezettels sowie Kopien der
   	Meldezettel aller im Haushalt lebenden 
   	Personen.

SIE SIND SOZIALHILFEEMPFÄNGER?
IN DIESEM FALL BENÖTIGEN WIR:
• 	Kopie der laufenden Leistung aus der  
	 Sozialhilfe, freien Wohlfahrtspflege oder  
	 aus sonstigen öffentlichen Mitteln wegen 	
	 sozialer Bedürftigkeit. 
•  Aktuelle Nachweise bezüglich Einkommen 
   	aller im Haushalt lebenden Personen. Hierzu  
   	zählen auch Einkommen aus geringfügigen
   	oder Teilzeitbeschäftigungen sowie Alimente.
•  Kopie Ihres Meldezettels sowie Kopien der
   	Meldezettel aller im Haushalt lebenden 
   	Personen.
• 	Bei Mietwohnungen: Aufschlüsselung der 
   	Miete inklusive Betriebskosten im Sinne des
  	Mietrechtsgesetzes (MRG) und gegebenen-
  	 falls einen Nachweis über die Mietzinsbeihilfe 	
	 und Wohnbeihilfe.

SIE SIND STUDENT/SCHÜLER?
IN DIESEM FALL BENÖTIGEN WIR:
• 	Kopie Ihres gültigen Studienbeihilfe- 
	 bescheides über den Bezug eines  
	 österreichischen Stipendiums aus sozialen  
	 Gründen bzw. Schülerbeihilfe.
•  Aktuelle Nachweise über die Einkommen
   	aller im Haushalt lebenden Personen (bei 
   	Studenten: Fortsetzungsbestätigung und 
   	auch finanzielle Unterstützung seitens Familien-	
	 angehöriger und Dritter). Hierzu zählen 
   	auch Einkommen aus geringfügigen oder
   	Teilzeitbeschäftigungen sowie Alimente.
• 	Kopie Ihres Meldezettels sowie Kopien der
  	Meldezettel aller im Haushalt lebenden 
  	Personen.
•  Bei Mietwohnungen: Aufschlüsselung der 
   	Miete inklusive Betriebskosten im Sinne des 	
	 Mietrechtsgesetzes (MRG) und gegebenen- 
	 falls einen Nachweis über die Mietzinsbei- 
	 hilfe und Wohnbeihilfe.

	 Telefonisch: Service-Hotline: 0810 00 10 80
   (Mo.—Fr. 8.00—21.00 Uhr, Sa. 9.00—17.00 Uhr)
   Schriftlich: GIS, Postfach 1000, 1051 Wien
   E-Mail: gis.office@orf-gis.at
   Internet: http://www.orf-gis.at
   ORF-Teletext: Seite 788

SO ERREICHEN SIE DIE GIS	
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